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B6-0173/2008

Entschließung des Europäischen Parlaments zum 5. Gipfeltreffen EU-
Lateinamerika/Karibik in Lima

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Erklärungen der vier bisherigen Gipfeltreffen der Staats- und 
Regierungschefs Lateinamerikas und der Karibik sowie der Europäischen Union in Rio 
de Janeiro (28./29. Juni 1999), Madrid (17./18. Mai 2002), Guadalajara (28./29. Mai 
2004) und Wien (12./13. Mai 2006),

– in Kenntnis der Gemeinsamen Mitteilung der 13. Ministertagung zwischen der Rio-
Gruppe und der Europäischen Union in Santo Domingo, Dominikanische Republik, vom 
20. April 2007,

– in Kenntnis der Gemeinsamen Mitteilung der Ministertagung im Rahmen des San José-
Dialogs zwischen der Troika der Europäischen Union und den Ministern der 
mittelamerikanischen Länder, die am 19. April 2007 in Santo Domingo, Dominikanische 
Republik, stattfand,

– in Kenntnis der Schlussakte der 17. Interparlamentarischen Konferenz Europäische 
Union-Lateinamerika vom 14. bis 16. Juni 2005 in Lima,

– unter Hinweis auf die Entschließung zu einer globalen Partnerschaft und einer 
gemeinsamen Strategie für die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und 
Lateinamerika vom 15. November 20011 und die Entschließung zu einer festeren 
Partnerschaft zwischen der Europäischen Union und Lateinamerika vom 27. April 2006,

– unter Hinweis auf die Entschließungen der Parlamentarischen Versammlung Europa-
Lateinamerika vom 20. Dezember 2007,

– gestützt auf Artikel 103 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. unter Hinweis auf das nächste Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs 
Lateinamerikas und der Karibik sowie der Europäischen Union, das in Kürze in Lima 
stattfinden wird und das eine Gelegenheit sein muss, um konkrete Lösungen für die 
beiden Regionen zu finden und ihre Aktionen zu stärken,

B. in der Erwägung, dass die EU und Lateinamerika auf dem 5. Gipfeltreffen EU-
Lateinamerika/Karibik, das vom 16. bis 17. Mai 2008 in Lima stattfindet, der 
Zusammenarbeit in Bereichen wie nachhaltige Entwicklung, Energie, Klimawandel und 
andere ökologische Probleme besondere Aufmerksamkeit schenken wollen,

C. in der Erwägung, dass die Erforschung und Erschließung dieser Ressourcen auf der 
Grundlage der Unabhängigkeit der Staaten und mit dem Ziel erfolgen muss, die 

1 ABl. C 140 E vom 13.6.2002, S. 569.
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Ausplünderung und Verarmung der Länder mit Energieressourcen zu vermeiden,

D. in Kenntnis der schweren Armut, die in Lateinamerika wegen der Verfolgung einer 
neoliberalen Wirtschaftspolitik noch zunimmt, und in Kenntnis der Tatsache, dass 70% 
der 1,3 Millionen Menschen, die in extremer Armut leben, Frauen sind; in der 
Überzeugung, dass die Armut der Hauptgrund für die Migrationen ist;

E. in Sorge über die weltweite Finanzkrise, zumal viele Länder Lateinamerikas weiterhin 
hoch verschuldet sind, und über das Problem des Zugangs zu Nahrungsmitteln wegen des 
Preisanstiegs bei Nahrungsmitteln;

F. in der Überzeugung, dass die jüngste Entwicklung bei der Finanzlage, durch die die Krise 
der hochriskanten Hypothekenkredite in den Vereinigten Staaten deutlich wurde, nur ein 
Symptom einer sehr viel schwerwiegenderen und tiefgreifenderen Krise ist, in der das 
gesamte weltweite Finanzsystem steckt, was Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, 
einschließlich der EU sowie Lateinamerikas und der Karibik, haben wird, die heute noch 
nicht absehbar sind,

G. mit starkem Interesse an der Errichtung der „Banco del Sur“ (Bank des Südens) und der 
UNASUR sowie an weiteren regionalen Initiativen zur Integration, mit denen soziale und 
wirtschaftliche Probleme gelöst werden sollen und eine Abkopplung von den 
internationalen Finanzinstitutionen beabsichtigt ist,

H. in der Erwägung, dass den regionalen Integrationsprozessen und der Achtung der 
nationalen Souveränität und der Gleichheit der Staaten große Bedeutung, wobei sich diese 
Prozesse auf eine anspruchsvolle Sozialpolitik stützen und einen Weg fördern sollten, bei 
dem der Entwicklungsbedarf jedes Landes, insbesondere der am wenigsten entwickelten 
Länder, berücksichtigt und eine echte Konvergenz zwischen den Ländern der EU 
einerseits und den Ländern Lateinamerikas und der Karibik andererseits gefördert wird; in 
dem Bewusstsein, wie wichtig es ist, dass solche Vereinbarungen dem Frieden, der 
Demokratisierung der Gesellschaft, den Fortschritten bei den sozialen Rechten der 
Bevölkerung, der Lösung von wirtschaftlichen und finanziellen Krisen, dem 
Umweltschutz sowie der kulturellen Vielfalt Vorrang einräumen,

I. in der Erwägung, dass die Aktionsplattform von Peking für die Einbeziehung des 
Grundsatzes der Gleichstellung zwischen Männern und Frauen in alle Politikbereiche als 
einer wirksamen Strategie zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter eintritt, und 
dass diese Leitlinien für die Regierungen und die übrigen Akteure verbindlich sind,

J. in der Überzeugung, dass eine Vorbedingung für die Erreichung der Gleichstellung 
zwischen Männern und Frauen ist, dass die Frauen vollkommen gesund sind und dass ihre 
Rechte im Bereich der Reproduktion und der Sexualität geachtet werden,

K. unter Hinweis darauf, dass die jüngsten Ereignisse der „Andenkrise“ zeigen, dass die 
ernste Gefahr einer Regionalisierung des bewaffneten Konflikts in Kolumbien besteht; 
äußerst besorgt über die Militarisierung und die Intensivierung dieses Konflikts und in 
diesem Kontext über die zahlreichen Morde, das gewaltsame Verschwinden – insbesondre 
von Gewerkschaftern und Menschenrechtsaktivisten - , die Massaker an der 
Zivilbevölkerung durch paramilitärische Gruppen und Mitglieder der Sicherheitskräfte 
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sowie die Anschläge und Entführungen durch die Guerilla,

L. in der Erwägung, dass einem biregionaler Dialog aufgenommen werden muss, dessen Ziel 
die gegenseitige Unterstützung und die Zusammenarbeit bei diesen Themen sein sollte,

1. erwartet, dass das nächste Gipfeltreffen der Staatschefs Lateinamerikas und der Karibik 
sowie der EU, das Mitte Mai in Lima stattfindet, dazu dienen wird, konkrete Fortschritte 
bei so wichtigen Themen wie den Friedensprozessen, der Ausweitung der Demokratie auf 
beiden Seiten, den Menschenrechten, den Migrationsbewegungen, der sozialen Schuld, 
der derzeitigen weltweiten Finanzkrise, dem Umweltschutz und dem Klimawandel, der 
biologischen Vielfalt, der Erhaltung der kulturellen Vielfalt, den Minderheitenrechten 
usw. zu erreichen;

2. ist der Auffassung, dass die internationale Finanzkrise, die ihr Epizentrum im 
nordamerikanischen Finanzsystem hat und die durch die Immobilienspekulation ausgelöst 
wurde, Ausdruck der sich verschärfenden Krise der Finanzspekulation ist, die von der 
Realwirtschaft losgelöst ist, und auch der Entwertung der Löhne der Arbeitnehmer und 
der Abnahme der Kaufkraft der ärmsten Bevölkerungsschichten, was zur 
Inanspruchnahme von Bankkrediten sowohl für den Erwerb von Immobilien als auch für 
den eigenen Konsum zwingt; hält es für nicht hinnehmbar, dass es die Arbeitnehmer und 
die am meisten benachteiligten Bevölkerungsgruppen sind, die die Kosten der derzeitigen 
Finanzkrise tragen, wodurch wieder einmal diejenigen ungeschoren davonkommen, die 
tatsächlich für die spekulative Politik und für die Finanzierung der Wirtschaft 
verantwortlich sind und davon profitieren, d. h. die großen Wirtschafts- und 
Finanzkonzerne;

3. lehnt die Kriminalisierung sozialer Proteste und die Angriffe auf die Arbeitnehmerrechte 
in Lateinamerika – aber jetzt auch in Europa – sowie die Beschränkungen der 
Meinungsfreiheit und der politischen Redefreiheit in einigen Fällen ab; fordert die 
Regierung Perus auf, alle Garantien zu bieten, damit der alternative Gipfel EA3 während 
des Gipfeltreffens der Staatschefs in Lima stattfinden kann, wie dies bei früheren 
Gipfeltreffen der Fall war;

4. verurteilt scharf den Menschenhandel und fordert seine angemessene Verfolgung, lehnt 
aber die Bestrafung der Einwanderer kategorisch ab und spricht sich für den freien 
Verkehr von Personen zwischen den Regionen aus; fordert eine verstärkte 
Zusammenarbeit zwischen den Regionen zur Lösung der Probleme der Migration mittels 
Maßnahmen für Frieden und soziale Gerechtigkeit und nicht mittels der Schaffung von 
„Festungen“ und Mauern und durch Repression gegen die Einwanderer;

5. begrüßt das Ergebnis des Gipfeltreffens der Staatschefs der Rio-Gruppe in Santo 
Domingo, auf dem die anwesenden Staatschefs die „Andenkrise“ beilegten, die 
Verletzung der Souveränität von Drittländern durch militärische Übergriffe verurteilten, 
das System der Erstellung einer Liste von Terroristen nach dem Vorbild der USA, 
Kanadas und der EU ablehnten und zu Verhandlungslösungen für die in der Region 
bestehenden internen Konflikte gelangen;

6. ist der Überzeugung, dass bei der Aushandlung von Assoziationsabkommen die nationale 
Souveränität und die Gleichheit aller Staaten geachtet werden müssen, wodurch die 
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Möglichkeit einer echten Annäherung auf der Grundlage der Gleichheit der beiden 
Regionen bei den Verhandlungen über ihre Kapitel politischer Dialog, Zusammenarbeit 
und Handel unter den Bedingungen der Gerechtigkeit und des gegenseitigen Nutzens auf 
der Grundlage der Komplementarität und der Solidarität geschaffen wird, wobei man sich 
bewusst gegen das Muster von Freihandelsabkommen entscheiden sollte, das von den 
USA gefördert wird, wie etwa CAFTA;

7. fordert die Kommission auf, aufmerksam den Forderungen einiger Länder Gehör zu 
schenken, keine Freihandelszonen – wie von der EU vorgeschlagen – einzurichten, 
sondern nichtreziproke Handelsabkommen abzuschließen; lehnt die Freihandelsverträge 
ab und fordert die Kommission auf, nach Alternativen zu suchen, wie z.B. die 
Beschränkung auf bestimmte Aspekte der Handelserleichterung und auf die Verbesserung 
des APS+-Systems, was der wirtschaftlichen und sozialen Situation vieler 
Entwicklungsländer wohl angemessener ist;

8. fordert, dass die biregionale strategische Partnerschaft mit dem doppelten Ziel der 
Förderung des Wohlergehens der Völker und der Vertiefung der regionalen Integration 
unter Berücksichtigung der bestehenden Assymetrien – sowohl zwischen den Ländern als 
auch zwischen den beiden Regionen – intensiviert wird;

9. fordert von den Staatschefs, Fortschritte bei der Lösung der schweren Nahrungsmittelkrise 
– die die Bevölkerung und die Nahrungsmittelsouveränität der Länder betrifft – zu 
erzielen und angemessene Entscheidungen zu treffen, wobei die bedeutenden 
Auswirkungen der Biokraftstoffe auf die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln 
und auf den Klimawandel bereits bekannt sind;

10. ist der Auffassung, dass die öffentlichen Dienstleistungen für die Bekämpfung von 
Ungleichheiten, Armut und Seuchen von ausschlaggebender Bedeutung sind; hält es für 
besonders wichtig, eine Zusammenarbeit zwischen den Regionen zur Erhaltung und zum 
Ausbau der öffentlichen Dienstleistungen, die grundlegende Elemente der Demokratie 
sind, einzurichten;

11. fordert eine Politik, durch die öffentliche Infrastrukturen, Einrichtungen und 
Dienstleistungen vorgesehen und ein allgemeiner Zugang zur sexuellen und reproduktiven 
Bildung/Aufklärung der Frauen sichergestellt wird, einschließlich der Kontrolle über ihre 
eigene Fertilität, und durch die die Mutterschaft und die Vaterschaft gefördert werden, 
damit die Frauen ihre Familie und ihr sonstiges Leben planen können, indem alle 
Voraussetzungen für eine stärkere Beteiligung in Gleichheit geschaffen werden;

12. begrüßt und unterstützt den Kampf der Völker, einschließlich der indigenen Völker, um 
die Kontrolle über ihre natürlichen Ressourcen, insbesondere den Kampf um den Zugang 
zum Wasser und zu Energie, und ist der Auffassung, dass dies wesentliche 
Menschenrechte sind;

13. hält es für notwendig, dass die europäischen Delegierten ihre klare Unterstützung der 
Maßnahmen der Regierungen Lateinamerikas und der Karibik zur Überwachung der 
Einhaltung der Menschenrechte sowie der sozialen und ökologischen Rechte durch die 
europäischen multinationalen Konzerne und andere in ihren Gebieten tätige Akteure zum 
Ausdruck bringen;
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14. ist der Überzeugung, dass die Landwirtschaft weiterhin für die Mehrheit der ärmsten 
Menschen, unter anderem die indigene Bevölkerung, von wesentlicher Bedeutung ist, und 
unterstreicht die Bedeutung des Zugangs zu Boden durch Agrarreformprogramme; ist der 
Auffassung, dass bei den bilateralen und multilateralen Verhandlungen, an denen die 
beiden Regionen teilnehmen, der Ernährungssouveränität und -sicherheit und dem 
Fortbestand einer Familien- und Genossenschaftslandwirtschaft Vorrang eingeräumt 
werden muss;

15. begrüßt die jüngsten Bemühungen um eine lateinamerikanische regionale Integration, wie 
etwa die „Banco del Sur“, PETROSUR und PETROCARIBE; ist erfreut über die 
Fortschritte beim ALBA-Projekt, das das gesamte Leben der lateinamerikanischen Völker 
umfasst und ein integrales Entwicklungsmodell ist, das sich auf die Grundsätze der 
Solidarität, Zusammenarbeit, Komplementarität und Souveränität der Völker gründet und 
bei dem der Handel als Instrument und nicht als Zweck gesehen und der Mensch eindeutig 
in den Mittelpunkt gestellt wird;

16. hält es für wichtig, dass der vom Europäischen Parlament vorgeschlagene bioregionale 
Fonds dazu dient, die bestehende sozialen Kluft zu überwinden, die eine dauernde Geißel 
darstellt; 

17. verurteilt die Versuche der Teilung Boliviens durch gewisse Kreise der Oligarchie, die 
daran interessiert sind, die natürlichen Reichtümer, die allen Bolivianern gehören, an sich 
zu reißen; erinnert daran, dass die von diesen Kreisen organisierten Volksabstimmungen 
sowohl von den Wahlbehörden Boliviens als auch von dem Sonderberichterstatter der 
Vereinten Nationen, Rodolfo Stavenhagen, für rechtswidrig erklärt wurden;

18. ist zutiefst besorgt über die anhaltende Gleichsetzung der Sicherheit der Welt mit der 
Sicherheit der Vereinigten Staaten, die weiterhin ihre Militärbasen überall in der Welt 
unterhalten und ihre Militärausgaben erhöhen, die im Jahr 2007 einen Höchststand seit 
dem Ende des Zweiten Weltkriegs erreicht haben; äußert sich besorgt über diese 
militärische Eskalation, die von den Vereinigten Staaten angeführt wird und der sich die 
EU angeschlossen hat; ein Beispiel hierfür ist der Raketenabwehrschirm, der in der 
Tschechischen Republik und in Polen errichtet werden wird; fordert die Schließung der 
ausländischen Militärbasen in beiden Regionen;

19. bekräftigt sein Engagement für die Ziele und die Grundsätze der Charta der Vereinten 
Nationen, betont erneut seine Entscheidung, alle Bemühungen zur Verteidigung der 
souveränen Gleichheit aller Staaten, zur Achtung der territorialen Integrität und 
politischen Unabhängigkeit, zum Verzicht auf die Drohung mit oder den Einsatz von 
Gewalt in den internationalen Beziehungen, was den Zielen und Grundsätzen der 
Vereinten Nationen widerspricht, sowie zur Beibehaltung der Praxis, Lösungen für 
Streitfälle durch friedliche Mittel und im Einklang mit den Grundsätzen der Gerechtigkeit 
und des Völkerrechts zu finden, zu unterstützen;

20. bekräftigt seine Unterstützung für eine politische Verhandlungslösung des Konflikts in 
Kolumbien; unterstützt die Maßnahmen von Staaten wie Frankreich und Venezuela als 
Beitrag zum Austausch von Geiseln und Gefangenen der FARC; kritisiert den Einfluss 
des organisierten Verbrechens auf die Staatsorgane; kritisiert den Angriff der 
kolumbianischen Streitkräfte im Staatsgebiet Ecuadors gegen die FARC, wodurch die 
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Souveränität Ecuadors und das Völkerrecht verletzt wurden und die nicht hinnehmbare 
Situation einer regionalen Krise geschaffen wurde;

21. ist hoch erfreut über die Schaffung der internationalen Kommission gegen die 
Straflosigkeit in Guatemala (CICIG) im Januar 2008, denn sie stellt eine ausgezeichnete 
Gelegenheit dar, dass Guatemala mit der Unterstützung der internationalen Gemeinschaft 
wieder auf den Weg zur Demokratie, zur Rechtstaatlichkeit und zur Achtung der 
Menschenrechte gelangt; betont, dass die CICIG ein Beispiel ist, dem alle von der 
Straflosigkeit betroffene Staaten folgen sollten; bedauert, dass fünf Monate nach ihrer 
Einsetzung noch keine Ermittlungsergebnisse bekannt sind, was auf die Obstruktion 
gewisser Justizkreise zurückzuführen ist; unterstreicht die Bedeutung der Unterstützung 
des Internationalen Gerichtshofs gegen die Straffreiheit in Guatemala durch die EU als 
Beispiel für die biregionale institutionelle Zusammenarbeit;

22. äußert seine Besorgnis über die Praxis bei einigen Wahlsystemen in Lateinamerika, wie 
etwa in El Salvador, die keine Gewähr für eine Abstimmung am Wohnort auf der 
Grundlage echter Volkszählungen und verlässlicher Kennkarten bieten; fordert, dass die 
EU die Kompatibilität des neuen Wahlgesetzes El Salvadors überprüft und den 
Wahlprozess in diesem Land begleitet, um dazu beizutragen sicherzustellen, dass die 
Wahlen von 2009 in einem Klima der Transparenz und Fairness ablaufen;

23. wendet sich gegen die Entschließung des Obersten Gerichtshofs der Republik El Salvador 
vom 16. Oktober 2007 zur Unanwendbarkeit des Übereinkommens Nr. 87 der IAO, das 
das Recht auf Bildung von Gewerkschaften betrifft; fordert die Kommission auf, die 
Anwendung dieses Übereinkommens als grundlegende Bedingung für einen Fortschritt 
beim Assoziationsabkommen EU-Mittelamerika zu fordern;

24. lehnt entschieden alle Maßnahmen ab, durch die unilateral Druck ausgeübt werden soll 
und die extraterritoriale Wirkung haben, da sie gegen das Völkerrecht und die allgemein 
anerkannten Normen des freien Handels verstoßen; ist der Auffassung, dass solche 
Praktiken eine schwere Bedrohung für den Multilateralismus darstellen; erinnert an die 
Resolution A/RES/62/3 der Vollversammlung der Vereinten Nationen, in der diejenigen 
Bestimmungen des Helms-Burton-Gesetzes abgelehnt werden, die extraterritoriale 
Wirkung haben;

25. fordert die Freilassung der fünf Kubaner, die seit zehn Jahren in den Vereinigten Staaten 
in Haft sind, nachdem sie willkürlich festgenommen wurden, wie dies selbst die 
Menschenrechtskommission der Versammlung der Vereinten Nationen erklärt hat; 
kritisiert die grausamen Bedingungen der Abschottung und Isolation, unter denen sie 
leben, was soweit geht, dass Besuche von ihren Familienangehörigen verboten sind, 
wodurch eindeutig die Menschenrechte und sogar die Gesetze der USA selbst verletzt 
werden;

26. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Präsidentschaft des 5. 
Gipfeltreffens EU-Lateinamerika und Karibik, dem Rat der Union und der Kommission 
sowie den Parlamenten der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und aller Länder 
Lateinamerikas und der Karibik, der Parlamentarischen Versammlung Europa-
Lateinamerika, dem Lateinamerikanischen Parlament, dem Mittelamerikanischen 
Parlament, dem Andenparlament und dem Parlament des Mercosur zu übermitteln.


